
GARANTIEBEDINGUNGEN

Lightorg 3-Jahres-Garantie

Garantiebedingungen

Die 3-jährige Garantiezeit beginnt mit dem Datum der Rechnung, mit der die Garantie betreffenden Leuchten abgerechnet 
wurden und umfasst, nach Wahl von Lightorg, entweder die kostenlose Reparatur, den kostenlosen Ersatz oder die 
Gutschrift von Leuchten, die nachweislich aufgrund eines Material- oder Herstellerfehlers im Garantiezeitraum ausgefallen 
sind. Die Garantie umfasst ausschließlich Material- und Verarbeitungsfehler, die bei Leuchten von Lightorg während der 
Garantiezeit auftreten. Leistungen wie zum Beispiel Hebebühne, Transportkosten, Arbeitsleistungen für die Demontage 
bzw. Montage der Leuchten fallen nicht unter diese Garantie.
Garantieansprüche für Mängel und Fehler, die Lightorg nicht zu vertreten hat, sind ausgeschlossen. Gesetzliche 
Gewährleistungsansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt und gelten unabhängig davon und parallel dazu.

Die defekten Leuchten einschließlich der Leuchtmittel, anhand derer sich der Garantiefall umfassend überprüfen lässt, 
müssen zur Problemdiagnose an Lightorg geschickt werden.

Das Öffnen der Leuchten durch Unbefugte sowie die Nichtbeachtung der den Leuchten beiliegenden Produkthinweise hat 
das Erlöschen sämtlicher Garantieansprüche zur Folge! 
Von der Garantie ausgenommen sind normale Abnutzungserscheinungen durch Gebrauch sowie Folgen unsachgemäßer 
Nutzung oder fehlender Pflege. Gleiches gilt für Einstell-, Programmier- und Wartungsarbeiten.
Der Garantiezeitraum wird durch die Ausführung von Arbeiten, die unter diese Garantieleistung fallen, nicht verlängert. Die 
Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf von 36 Monaten seit Rechnungsstellung ist ausgeschlossen.
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